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Öffentliche Zustellung 

Für Herrn Ioan Rupa  

Dorstener Str. 246 

44625 Herne 

liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 

Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne 

 

Zimmer 101 

folgendes Schriftstück 

Bescheid vom 03.08.2016 

Aktenzeichen 73269814/A1A/0490 

zur Abholung bereit. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten Sprechzeiten in 

Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.52 (Bundes-

gesetzblatt I S. 379), zuletzt geändert am 12.09.90 (BGBl. I S. 2002)  nach Ablauf von zwei Wochen – 

gerechnet vom Tag der Veröffentlichung – als zugestellt.  

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Datum: 04.08.2016 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Öffentliche Zustellung 

Für Herrn Ioan Rupa  

Dorstener Straße 246 

44653 Herne 

liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 

Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne 

 

Zimmer 101 

folgendes Schriftstück 

Bescheid vom 03.08.2016 

Aktenzeichen 73556430/A1A/0490 

zur Abholung bereit. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten Sprechzeiten in 

Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.52 (Bundes-

gesetzblatt I S. 379), zuletzt geändert am 12.09.90 (BGBl. I S. 2002)  nach Ablauf von zwei Wochen – 

gerechnet vom Tag der Veröffentlichung – als zugestellt.  

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Datum: 04.08.2016 
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Öffentliche Zustellung 

Für Herrn Ioan Rupa  

Dorstener Str. 246 

44625 Herne 

liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 

Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne 

 

 Zimmer 101 

folgendes Schriftstück 

Bescheid vom 03.08.2016 

Aktenzeichen 73810388/A1A/0490 

zur Abholung bereit. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten Sprechzeiten in 

Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.52 (Bundes-

gesetzblatt I S. 379), zuletzt geändert am 12.09.90 (BGBl. I S. 2002)  nach Ablauf von zwei Wochen – 

gerechnet vom Tag der Veröffentlichung – als zugestellt.  

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Datum: 04.08.2016 
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Öffentliche Zustellung 

Für Herrn Ioan Rupa  

Dorstener Straße 246 

44625 Herne 

liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, 

Bußgeldstelle, Südstr. 8, 44625 Herne 

 

Zimmer 101 

folgendes Schriftstück 

Bescheid vom 03.08.2016 

Aktenzeichen 74060463/A1A/0490 

zur Abholung bereit. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten Sprechzeiten in 

Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.52 (Bundes-

gesetzblatt I S. 379), zuletzt geändert am 12.09.90 (BGBl. I S. 2002)  nach Ablauf von zwei Wochen – 

gerechnet vom Tag der Veröffentlichung – als zugestellt.  

Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Datum: 04.08.2016 

 

 

 


